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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Elsdorf beabsichtigt mit der Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans die 

Ausweisung einer Abgrabungskonzentrationszone, um die zukünftige Abgrabungsnutzung im 

Stadtgebiet planungsrechtlich zu steuern und verbindlich festzulegen. Im Rahmen einer 

Potenzialanalyse wurde das Stadtgebiet unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien 

untersucht und eine Fläche im Nordwesten des Stadtgebiets als geeignete Abgrabungsfläche 

herausgestellt. 

Bei Vorhaben im Rahmen von Planungs- oder Zulassungsverfahren sind, resultierend aus den 

Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), die Belange des besonderen 

Artenschutzes zu beachten. Hierfür findet die Gemeinsame Handlungsempfehlung 

„Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“ 

(MWEBWV & MKULNV 2010) Anwendung. An dieser orientieren sich Ablauf und Inhalte der 

durchzuführenden Artenschutzprüfung. 

Wenngleich auf Ebene des Flächennutzungsplans noch keine konkreten Details zur 

zukünftigen technischen Ausgestaltung des Abgrabungsvorhabens bekannt sind und die 

geplante Abgrabungskonzentrationszone die Erweiterung einer bestehenden Abgrabung auf 

Niederzierer Stadtgebiet darstellt, sollen die möglichen artenschutzrechtlichen Auswirkungen 

auf Grundlage des vorliegenden Fachbeitrags bereits so früh wie möglich für das 

Planverfahren ermittelt werden, um insbesondere ein mögliches Entgegenstehen 

artenschutzrechtlicher Belange, z. B. aufgrund des Vorkommens verfahrenskritischer Arten, 

ausschließen zu können. 

Bei einer möglichen Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Arten soll aufgezeigt werden, 

ob Verbotstatbestände bei Verwirklichung der Planung durch geeignete Vermeidungs- und 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ausgeschlossen werden können. Hierbei steht 

insbesondere der absehbare Flächenverlust als Lebensraum im Vordergrund der Betrachtung. 

Zusätzlich sind jedoch auch möglich indirekte Störwirkungen auf die Umgebung zu 

thematisieren. 

 

2. Wirkfaktoren 

Zur Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 

BNatSchG sind die vorhabenbedingten Wirkfaktoren zu ermitteln und deren Auswirkungen auf 

die planungsrelevanten Arten zu prüfen. Folgende Wirkfaktoren können hierbei durch eine 

zukünftige Abgrabungsnutzung hervorgerufen werden: 

- Eingriff in Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Flächeninanspruchnahme im Zuge 
der Abgrabung 

- Betriebsbedingte Störungen in Form von Licht, Vibrationen, Staubentwicklung, Lärm 
sowie sonstige Beunruhigungen auf verbleibende Lebensstätten innerhalb sowie im 
Umfeld des Plangebietes 

- Betriebsbedingte Tötung von Individuen und deren Entwicklungsformen (z.B. durch 
Überfahren, Kollision mit Baufahrzeugen oder dergleichen) 

- Barrierewirkung für wandernde oder das Plangebiet durchziehende Tierarten 
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3. Beschreibung des Plangebietes 

Das ca. 5,2 ha große Plangebiet stellt sich derzeit als eine intensiv genutzte Ackerfläche dar, 

die sich nur wenige hundert Meter nördlich der Abbruchkante des Tagebaus Hambach 

befindet. Das Plangebiet wird mittig durch einen mit Gras bewachsenen Feldweg in eine West- 

und eine Ostseite geteilt. Im Nordwesten des Plangebietes ist ein weiterer unbefestigter, 

begrünter Feldweg vorhanden, der an eine etwa 160 m lange, von Norden nach Süden 

verlaufende Hecke sowie einen geschotterten Wirtschaftsweg grenzt. Beide sind jedoch nicht 

mehr Teil des Plangebietes. Zwischen der Hecke und dem Plangebiet befindet sich ein ca. 0,1 

ha großes Gebüsch. Nördlich, östlich und südlich wird das Plangebiet durch unbefestigte 

Feldwege arrondiert. 

Das nähere Umfeld ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Strukturgebende Elemente wie 

Hecken und Baumbestände sind nur vereinzelt vorhanden. Südöstlich des Plangebietes in 

etwa 120 m Entfernung befindet sich ein ca. 1,2 ha großes Feldgehölz. Weitere kleinere 

Gehölzbestände befinden sich südlich des Plangebietes im Bereich der Brunnen des 

Tagebaus. Dort ist auch Fettgrünland vorhanden. 

Westlich des Plangebietes grenzt unmittelbar eine bestehende Trockenabgrabungsfläche für 

Kies und Sand an, in deren Umfeld sich acht Windenergieanlagen sowie eine Motocross-

Strecke befinden. Etwa 450 m südlich des Plangebietes befindet sich die überwiegend mit 

dichten Gehölzbeständen rekultivierte Böschung des Tagebaus Hambach, Lagerflächen 

sowie weitere Brunnenstandorte. Nördlich des Plangebietes verläuft in etwa 650 m die 

Bundesstraße 55 von Westen nach Osten und etwa 1,7 km östlich des Plangebietes befindet 

sich die Ortschaft Tollhausen. Dazwischen sind ausgedehnte Ackerflächen vorhanden. 

Das Plangebiet weist aufgrund der intensiven ackerbaulichen Nutzung vorrangig einen 

Lebensraum für offenladbrütende Vogelarten auf. Jagende oder durchziehende Vogel-, 

Fledermaus- Amphibien- und Reptilienarten sind nicht gänzlich auszuschießen. Ein 

Vorkommen von Libellen, Weichtieren, Altholzkäfern oder planungsrelevanten Pflanzenarten 

ist hingegen aufgrund der Habitatausstattung auszuschließen. 

Das nähere Umfeld weist aufgrund der Gehölzbestände auch einen Lebensraum für 

gehölzbrütende Vogel- und gehölzbewohnende Fledermausarten auf. Zudem sind 

Amphibienvorkommen in temporären Pfützen im Bereich der Abgrabungen und rekultivierten 

Tagebaurandbereiche nicht auszuschließen. 
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Abbildung 1:  Blick von Nordosten (29.06.2021) auf das Plangebiet  

 

Abbildung 2:  Blick von Südosten auf das Plangebiet und angrenzende Gehölzbestände 
(25.03.2021) 
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4. Methodik 

Das Plangebiet wurde am 25.03.2021 und am 29.06.2021 begangen und auf mögliche 

Vorkommen planungsrelevanter Arten untersucht (u.a. Nester, Höhlenstrukturen, 

Nahrungsreste, Kot, Gesang/Ruf).  

Zusätzlich wurden öffentlich zugängliche Kartierungsdaten aus den Jahren 20141, 20172, 

20193 sowie 20204 ausgewertet, deren Untersuchungsgebiet auch das Plangebiet beinhaltet 

hat. Darüber hinaus wurde das Fundortkataster des LANUV ausgewertet. 

 

5. Ergebnisse 

Ortsbegehung 

Im Rahmen der während der Brutsaison 2021 durchgeführten Ortsbegehungen konnten 

einzelne Feldlerchen verhört und gesichtet werden. Es ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit 

anzunehmen, dass das Plangebiet als Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Art genutzt wird 

(Brutverdacht), wobei die örtlich vorhandenen Ackerflächen sehr weiträumig als Bruthabitat für 

die Feldlerche fungieren, so dass hier zahlreiche Brutvorkommen anzunehmen sind.  

Hinweise auf Vorkommen weiterer planungsrelevanter Offenlandvogelarten wie 

beispielsweise Kiebitz, Rebhuhn oder Wachtel ergaben sich nicht. 

Möglich ist zudem ein temporärer Aufenthalt einzelner Vogelarten zur Nahrungssuche. Im 

Rahmen der Ortsbegehung wurde ein jagender Turmfalke beobachtet. Zudem wurden auf der 

Ackerfläche nördlich des Escher Pfädchens südlich außerhalb des Plangebiets zwei 

Individuen der nicht planungsrelevanten Nilgans angetroffen. Hinweis auf aktive Bruten 

konnten für die westlich an das Plangebiet angrenzenden Gehölze nicht erbracht werden. 

Geeignete Habitatelemente für Reptilien sind weder innerhalb des Plangebietes noch im 

Umfeld vorhanden. Da die bestehende Trockenabgrabung westlich des Plangebietes keinen 

Bewuchs aufweist, können hier Vorkommen der planungsrelevanten Arten Mauer- und 

Zauneidechse hinreichend sicher ausgeschlossen werden. Auch Hinweise auf den 

Feldhamster, der seine Bauten in Ackerflächen anlegen, konnten nicht erbracht werden. 

Bei der tagsüber durchgeführten Geländebegehungen wurden keine Hinweise auf ein 

Vorkommen von Amphibienarten wie z. B. Kreuz- und Wechselkröten beobachtet. Da diese 

Arten jedoch vorzugsweise in den Abend- und Nachstunden wandern und die Ortsbegehungen 

auch nicht zur Hauptwanderzeit durchgeführt wurden, ist ein Vorkommen der beiden 

Amphibienarten nicht sicher auszuschließen. Sofern durch die Bewirtschaftung der 

Ackerfläche Bodenverdichtungen entstehen, in denen sich temporär Wasser sammelt, kann 

das Plangebiet potenziell auch als Fortpflanzungs- und Ruhestätte genutzt werden. Im Zuge 

der Begehungen konnten entsprechende Hinweise auf Bodenverdichtungen oder das 

Vorhandensein von Temporärgewässern jedoch nicht nachgewiesen werden. 

 
1 INSTITUT FÜR VEGETATIONSKUNDE, ÖKOLOGIE UND RAUMPLANUNG (IVÖR) (2017): Abgrabung Fuchserde in der Stadt 

Elsdorf – Ökologischer Fachbeitrag. Stand Juli 2017. 
2 BÜRO FÜR ÖKOLOGIE & LANDSCHAFTSPLANUNG DR. JÜRGEN PRELL (2022): Artenschutzprüfung zum Bebauungsplan 

Nr. 126 „Steuerung von Windenergieanlagen“ mit 2 Windenergieanlagen und zum Bau und Betrieb von 2 weiteren 
Windenergieanlagen im Windpark „Elsdorf-Tollhausen“ in der Stadt Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis). Stand: Juni 2022. 

3 KÖHLER, UTE (2019): Feldhamsterkartierung Abgrabung Fuchserde, Sommer 2019. Stand: Dezember 2019. 
4 KÖHLER, UTE (2020): Feldhamsterkartierung Abgrabung Fuchserde, Frühjahr 2020. Stand: Mai 2020. 
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Die westlich angrenzende Fläche wird trocken abgegraben, sodass hier keine dauerhaft 

stehenden Wasserflächen vorhanden sind. Auch lässt der tief abgesenkte 

Grundwasserspiegel nicht erwarten, dass es hier in absehbarer Zeit zu Grundwasserkontakt 

kommen wird. Allerdings kann sich hier in verdichteten Fahrspuren ebenfalls Wasser 

sammeln, das potenziell als Fortpflanzungsgewässer genutzt wird. 

Gehölzbewohnende Tierarten (u.a. Haselmaus oder Gebüschbrüter) sowie (zeitweise) 

gewässergebundene Tierarten (u.a. Springfrosch, Gewässervögel, Libellen, Mollusken) 

können innerhalb des Plangebietes aufgrund fehlender Lebensraumstrukturen 

ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für die in NRW als planungsrelevant eingestuften 

Vertreter der Artengruppen Schmetterlinge, Käfer sowie Flechten, Farn- und Blütenpflanzen.  

Auswertung des Fundortkatasters 

Im Zusammenhang mit der WEA- Konzentrationszone Niederzier-Steinstraß wurden westlich 

des Plangebietes entlang von Wirtschaftswegen und Gehölzstrukturen Vorkommen von 

Fledermäusen nachgewiesen (LANUV 2023a). Die Meldung der erhobenen Daten erfolgte im 

Jahr 2015 an das LANUV. Bei der durchgeführten Detektorerfassung bzw. Daueraufzeichnung 

wurden neben Breitflügel-, Fransen-, Rauhaut- und Zwergfledermaus auch der Große 

Abendsegler und der Kleinabendsegler nachgewiesen. 

Kartierungsergebnisse IVÖR (2017) 

Die 2014 durchgeführte Brutvogelkartierung erfolgte auf einer ca. 30 ha großen Fläche. Das 

zu beurteilende Plangebiet befindet sich im Westen des Untersuchungsraumes. 

Innerhalb des Plangebietes wurden keine planungsrelevanten Brutvögel nachgewiesen. Auf 

den angrenzenden Ackerflächen wurden Nachweise der Feldlerche erbracht. Die Brutdichte 

im gesamten Untersuchungsraum lag mit etwa 2,3 Brutpaare / 10 ha unter der vom LANUV 

angegebenen maximalen Brutdichte bis zu 5 Brutpaaren auf 10 Hektar in Optimalbiotopen.  

In dem etwa 1,2 ha großen Feldgehölz wurde ein Brutnachweis der Turteltaube erbracht. Im 

Bereich der Grundwasserbrunnen südwestlich des Plangebietes wurde ein Schwarzkehlchen 

erfasst. Die rekultivierten Böschungen des Tagebaus dienten jeweils einem Schwarzkehlchen, 

einer Turteltaube, einem Steinschmätzer und einer Nachtigall als Lebensraum. 

Kartierungsergebnisse UTE KÖHLER (2019 & 2020) 

Die im Sommer 2019 durchgeführte Feldhamster-Kartierung erfolgte auf einer etwa 17,5 ha 

großen Ackerfläche südöstlich des Plangebietes. In diesem Rahmen wurden keine 

Feldhamster-Baue gefunden. Die Wahrscheinlichkeit, auf den angrenzenden Ackerflächen 

Baue zu finden, wurde als sehr gering eingeschätzt, da keine historischen Vorkommen aus 

der näheren Umgebung belegt waren. Weitere Begehungen der Fläche erfolgten im Frühjahr 

2020. In diesem Zusammenhang wurden ebenfalls keine Baue gefunden, sodass ein 

Vorkommen des Feldhamsters ausgeschlossen werden konnte. 

Kartierungsergebnisse BÜRO FÜR ÖKOLOGIE & LANDSCHAFTSPLANUNG DR. JÜRGEN PRELL 

(2022) 

Die im Jahr 2017 durchgeführte Brutvogelkartierung betrachtete einen 500m-Raum um die 

geplanten WEA-Standorte. Am westlichen Rand des Untersuchungsraumes befindet sich das 

vorliegend zu beurteilende Plangebiet. 
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Insgesamt wurden zwei Nachweise der Feldlerche innerhalb des Plangebietes erbracht. 

Weitere Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Feldlerche befanden sich auf den angrenzenden 

Ackerflächen. Östlich des Plangebietes wurde ein Baumpieper beobachtet, der jedoch keinem 

eindeutigen Brutplatz zugeordnet werden konnte. 

Während der Herbstzählungen konnten an einem der Termine eine durchziehende Rohrweihe 

im Bereich der Böschung des Tagebaus beobachtet werden. 

Die Fledermauserfassung zeigte, dass der nordwestliche Rand des Plangebietes von der 

Zwergfledermaus zur Jagd genutzt wird. Aufgrund fehlender Gehölz- und Gebäudestrukturen 

sind innerhalb des Plangebietes keine Quartiere nachgewiesen worden. 

Während der nächtlichen Fledermausuntersuchungen wurden ab Mitte Mai bis in den 

September hinein regelmäßig auch Kreuz- und Wechselkröten auf den landwirtschaftlichen 

Wegen im Projektgebiet angetroffen. 

 

Abbildung 3: Nachweise planungsrelevanter Tierarten  

Datengrundlage: @Linfos LANUV NRW 2023, Land NRW 2023 

 

Auswahl der vertieft zu betrachtenden Arten 

Basierend auf den Eindrücken der Ortsbegehungen sowie den Ergebnissen der vorliegenden 

Kartierungen ist innerhalb des Plangebietes von Brutvorkommen der Feldlerche auszugehen. 

Ferner sind Vorkommen wandernder Kreuz- und Wechselkröten nicht auszuschließen, wobei 

keine Hinweise auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten innerhalb des Plangebiets bestehen. 

  



Stadt Elsdorf – Sachlicher Teil-FNP „Steuerung von Abgrabungsflächen” 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag  7 

 

©  SMEETS  LANDSCHAFTSARCHITEKTEN 
 

6. Bewertung des Eintretens von Verbotstatbeständen 

Feldlerche 

Je nach Zeitpunkt der Betriebsaufnahme kann es zu einer Tötung oder Verletzung von 

Individuen und deren Entwicklungsformen kommen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Durch eine 

Betriebsaufnahme außerhalb der Fortpflanzungszeit – d.h. außerhalb des Zeitraumes 

zwischen Anfang März und Ende August – kann das Eintreten des Tötungstatbestandes 

verhindert werden. 

Dadurch, dass in den vergangenen Jahren innerhalb des Plangebietes Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten nachgewiesen wurden, ist von einem vorhabenbedingten Verlust ebendieser 

auszugehen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Aufgrund der Plangebietsgröße erscheint unter 

der Voraussetzung, dass das gesamte Gebiet entweder als Abgrabungsfläche oder als 

begrünter Böschungsbereich genutzt wird, ein vorhabenbedingter Verlust von 1-2 Brutrevieren 

realistisch. 

Eine vorhabenbedingte erhebliche Störung, die zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der Lokalpopulation der Feldlerche führen kann (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG), ist zunächst nicht herleitbar, da aufgrund der vergleichsweise geringen 

Siedlungsdichte grundsätzlich auf angrenzende Bereiche ausgewichen werden kann. Sofern 

die zukünftige Abgrabungsfläche durch einen geschlossenen Gehölzriegel umgeben wird, 

kann es in nördlicher, östlicher und südlicher Richtung zu einer Verstärkung des 

Meideverhaltens kommen, hier ist jedoch erst aufgrund des konkret zu beantragenden 

Abgrabungsvorhabens zu beurteilen, ob sich der Ausgleichsbedarf hierdurch erhöht.  

Durch die Anlage von Ersatzlebensräumen (CEF-Maßnahme) im Umfeld des Vorhabens kann 

die ökologische Funktion im räumlichen Kontext grundsätzlich jedoch gestärkt und 

aufrechterhalten werden. Etabliert sind in diesem Zusammenhang insbesondere 

Extensivierungsmaßnahmen im Acker wie die Anlage ein- oder mehrjähriger Blühstreifen, 

Ernteverzicht oder doppelte saatreihenabstände, insbesondere in Kombination, wobei pro 

Brutpaar in der Regel je nach Maßnahmenart und Wirksamkeit 0,5 bis 1 ha Maßnahmenfläche 

im Acker aufzuwerten sind.  

Grundsätzlich erscheint der Eingriff in die vorhandenen Bruthabitate der Feldlerche somit 

ausgleichbar und ist nicht als verfahrenskritisch einzustufen. 

Kreuz- und Wechselkröten 

Je nach Zeitpunkt der Betriebsaufnahme kann es zu einer Tötung oder Verletzung von 

Individuen und deren Entwicklungsformen kommen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). Durch eine 

Betriebsaufnahme in den Wintermonaten – d.h. im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und 

Ende Februar - kann das Eintreten des Tötungstatbestandes verhindert werden.  

Während des Abgrabungsbetriebes ist darauf zu achten, dass es innerhalb des aktiv genutzten 

Abgrabungsbereichs nicht zu einer Entstehung von Temporärgewässern kommt, die 

möglicherweise zur Reproduktion genutzt werden. So sind Bodenverdichtungen wie 

beispielsweise Fahrspuren insbesondere zur Fortpflanzungszeit zwischen Anfang März und 

Ende August zeitnah zu verfüllen oder glatt zu ziehen. Bei Bedarf kann zur Überwachung ein 

ökologisches Amphibienmanagement eingerichtet werden. 

Innerhalb des Plangebietes sind bisher keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Kreuz- 

und Wechselkröten bekannt. Ein vorhabenbedingter Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG durch die vorhabenbedingte Inanspruchnahme des Plangebietes kann somit 

derzeit ausgeschlossen werden. 
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Eine erhebliche Störung i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die zur Verschlechterung der 

Lokalpopulation beider Amphibienarten führt, ist aufgrund der überschlägig absehbaren 

Wirkungen eines Abgrabungsvorhabens nicht herleitbar. 

 

7. Voraussichtlich notwendige Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichs-

maßnahmen 

Maßnahme V1: Zeitpunkt der Betriebsaufnahme 

Ein Vorkommen bodenbrütender Offenlandarten (u.a. Feldlerche) sowie wandernder 

Amphibienarten (u.a. Kreuz- und Wechselkröte) kann im zukünftigen Abgrabungsbereich zum 

Zeitpunkt der Betriebsaufnahme nicht ausgeschlossen werden. Um eine Tötung oder 

Verletzung von Individuen und deren Entwicklungsformen zu vermeiden, darf die 

Betriebsaufnahme daher nur außerhalb der Fortpflanzungszeit erfolgen. Folgende 

artspezifisch geeigneten Zeiträume sind daher für die Betriebsaufnahme zu berücksichtigen: 

Feldlerche:                  Anfang September bis Ende Februar 

Kreuz-/Wechselkröte: Anfang Oktober und Ende Februar 

Hierdurch ergibt sich für die Betriebsaufnahme das mögliche und aus fachlicher Sicht sinnvolle 

Zeitfenster zwischen Anfang Oktober und Ende Februar. Sofern dies begründet nicht 

eingehalten werden kann, ist durch eine ökologische Baubegleitung sicherzustellen, dass zum 

Zeitpunkt der Betriebsaufnahme keine Individuen verletzt oder getötet werden. Bei aktivem 

Fortpflanzungsgeschehen ist der Betriebsaufnahmezeitpunkt zeitlich aufzuschieben. 

Maßnahme V2: Vermeidung von Temporärgewässern 

Um eine Ansiedlung von Kreuz- und Wechselkröten auf den zukünftigen Abgrabungs- bzw. 

Betriebsflächen zu verhindern, sind neu entstehende Temporärgewässer (z.B. in Fahrspuren) 

im Zeitraum Anfang März bis Ende August umgehend zu entfernen. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn das Betriebsgelände innerhalb des zuvor genannten Zeitraumes länger als eine 

Woche nicht aktiv genutzt bzw. betrieben wird. 

Maßnahme V3: Verwendung von tierfreundlichen Leuchtmitteln 

Um optische Störwirkungen zu vermindern, sind für die zukünftige Beleuchtung des 

Betriebsgeländes tierfreundliche Leuchtmittel mit einem möglichst geringen Ultraviolett- und 

Blauanteil zu verwenden. Darüber hinaus sollten sowohl der Abstrahlwinkel als auch das 

Beleuchtungsniveau sowie Anzahl und Höhe der Leuchten optimiert werden. Eine konkrete 

Umsetzung der Maßnahme kann in nachgelagerten Zulassungsverfahren erfolgen. Eine 

unmittelbare Anstrahlung von Gehölzen ist zu vermeiden. 

Maßnahme CEF1: Ersatzlebensraum für die Feldlerche 

Aufgrund der Ergebnisse der Kartierungen und der ermittelten Brutdichte wird davon 

ausgegangen, dass das Plangebiet grundsätzlich Lebensraum für zwei Feldlerchen bietet. Im 

Jahr vor der Betriebsaufnahme sollte im Rahmen einer Brutvogelkartierung die tatsächliche 

Anzahl an Feldlerchen erneut ermittelt oder zumindest anhand von Übersichtsbegehungen 

verifiziert werden, um auf deren Grundlage der rechtlich notwendige Maßnahmenumfang zu 

ermitteln ist. 
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Folgende Anforderungen werden gemäß Angaben des LANUV NRW und Methodenhandbuch 

Artenschutzprüfung NRW (MULNV & FÖA 2021) an die Maßnahmenfläche gestellt: 

- Ausreichende Entfernung zu Stör- und Gefahrenquellen 
- Lage der Maßnahmenfläche in der Nähe zu bekannten Feldlerchen-Vorkommen 
- Je nach Maßnahmentyp 0,5 bis 1 ha Maßnahmenfläche pro nachgewiesenes Brutpaar 
- Vorzugsweise flächige Gestaltung mit unterschiedlichen Maßnahmentypen (u.a. 

einjährige und mehrjährige Blühfläche, doppelter Saatreihenabstand beim 
Getreideanbau, Ernteverzicht) 

- Kein Einsatz von Insektiziden, Rodentiziden, Fungiziden sowie Düngung (Ausnahme: 
Saatgutbeize) 

- Anpassung des Bearbeitungszeitpunktes an die Fortpflanzungsaktivität der Feldlerche 
(z.B. frühester Erntezeitpunkt Ende Juni) 

- Die Maßnahmenfläche muss vor Inanspruchnahme des Lebensraumes wirksam sein. 

Auf Grundlage der nachgewiesenen Feldlerchen-Brutpaaren ist entsprechend 2 ha 

Maßnahmenfläche notwendig. 
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8. Fazit 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten Vermeidungs-, Minderungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen kann das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG für die nach derzeitiger Einschätzung voraussichtlich 

vom Abgrabungsvorhaben betroffenen planungsrelevanten Arten (insb. Feldlerche sowie 

Kreuz- und Wechselkröte) ausgeschlossen werden.  

Die entsprechenden Maßnahmen sind bei der Vorhabenzulassung durch eine vertiefende 

Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP – Stufe II) auszuarbeiten und verbindlich im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens als Auflage festzusetzen. 

Die bekannten oder zu erwartenden Artenvorkommen sind auch Ebene der 

Flächennutzungsplanung hinsichtlich der Verwirklichung der Planungsziele nicht als 

verfahrenskritisch einzustufen, da ihre Beeinträchtigungen und unzulässige Eingriffe in 

geschützte Lebensräume grundsätzlich durch geeignete und fachlich anerkannte 

Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen abgewendet werden können. 

Der Realisierung des Planvorhabens steht unter diesen Voraussetzungen kein 

artenschutzrechtlicher Belang entgegen.  
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